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Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Tiroler Waldordnung 2005 geändert wird; 
Begutachtung 

Die in § 10 vorgesehene Neuregelung der Umlage zur Deckung der Kosten der Waldbetreuung ist 
unter dem Blickwinkel einer Objektivierung dieses Umlagesystems durchaus nachvollziehbar. 

Was allerdings fehlt, ist eine nachvollziehbare Kostenabschätzung, inwiefern diese Neuregelung 
die Abgabenbelastung der Waldeigentümer insgesamt in Tirol erhöhen könnte oder ob es diesbe 
züglich zu keinen Mehrbelastungen kommen wird. In den Erläuternden Bemerkungen heißt es 
hierzu nur sehr allgemein: ,,Das Aufkommen aus der Umlage vdrd sid: landesweit ;m bistiertgen 
Rahmen bewegen. Aufgrund der zu§ 10 (Art. I Z 4) geschttderten Änderungen h;nskhWch der 
Bemessung der Umlage wird es getneindeweise aber zu Yerscniebunqet: ;m Aufkommen kom 
men." 

Da nicht angeführt ist, wie man zu dieser Schlussfolgerung (,,das Aufkommen wird sidi landes 
weit ;m bisherigen Rahmen bewegen") kommt, muss davon ausgegangen werden, dass bloß ,,an 
genommen wird", dass es zu keiner Mehrbelastung kommt. Eine transparente und nachvollzieh 
bare Folge-Kostenabschätzung sollte bei allen Abgabenänderungen durchgeführt werden, damit 
sich die Abgabenschuldner zeitgerecht darauf einstellen können. Reine Mutmaßungen können 
und dürfen eine fundierte Folge-Kostenabschätzung nicht ersetzen! 
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